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von der IHK Koblenz éffentlich
bestellter und vereidigter
Sachverstiandiger fiir die Bewertung
von Grundstiicken und Gebauden.

Von der Zertifizierungsstelle DIA
Consulting AG Freiburg zertifizierter
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zert fiir Immobilienbewertung nach
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Ringstrafie 20
56459 Pottum/Ww.

Geschafts-Nr. 14 K 22/23

Tel.: 02664 991100

Fax: 02664 90222

E-Mail: info@werner-kretz.de
Web: www.werner-kretz.de

23. September 2023

Gutachten Nr. 1/9/M/2023

uber
den Verkehrswert (It. 8 194 BauGB) eines bebauten Grundstiickes
und einer Kleinstparzelle in 56203 HOohr-Grenzhausen, Bahnhof-
strale 4

Der Verkehrswert wurde zum Stichtag 04. September 2023 ermittelt mit

| € 191.300,00 + € 100,00 |

Dies ist die 6. Ausfertigung.

Bankverbindung: Sparkasse Westerwald-Sieg « IBAN: DE37 5735 1030 0002 1186 69 « BIC: MALADESTAKI
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Amtsgericht Montabaur
10. August 2023

Herr XXXXXX XXXXXX
Frau XXXXXX XXXXXX

Amtsgericht Montabaur
Grundbuch von Hoéhr
Blatt 2452

Flur 9, Nr.470/3
Flur 9, Nr. 480/8

682 m?
1 m2

(siehe beigefiigte Bodenrichtwertkarte).

Ortsbesichtigung durch mich.

Abzeichnung der Bodenrichtwertkarte.

Literatur: Rossler, Langner, Simon, Kleiber,
Joeris, ,,Schéatzung und Ermittlung von
Grundstuckswerten®, 7. und 8. Aufl..

Literatur: Kleiber, Simon ,,VVerkehrswert-
ermittlung von Grundstiicken -Kommentar-
und Handbuch-“, 5. Aufl..

Literatur: Vogels, ,,Grundstiicks- und
Geb&udebewertung marktgerecht, 5. Aufl..



Stich-/Besichtigungstag:
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Literatur: Dr. Sprengnetter, ,,Handbuch zur
Ermittlung von Grundstiickswerten*, Lose-
blattsammlung.

Landesgrundstiicksmarktbericht Rheinland-
Pfalz 2023.

Verordnung uber die Grundsétze fur die Er-
mittlung der VVerkehrswerte von Immobilien
und der fur die Wertermittlung erforder-
lichen Daten (Immobilienwertermittlungs-
verordnung - ImmoWertV) vom 14. 07. 2021.

Richtlinien fur die Ermittlung der Verkehrs-
werte von Grundstiicken (WertR 2006).

Baugesetzbuch (BauGB vom 08.12.1986).

Preisindizes fur Bauwerke des Statistischen
Bundesamtes, Wiesbaden.

Einsicht in das von mir erstellte Gutachten
Nr. 1/2/M/2020 vom 24. 02. 2020.

Einsicht in das Grundbuch.

04. September 2023

Anwesend waren:

Frau XXXXXX XXXXXX
Herr XXXXXX XXXXXX
Der Sachverstandige



Vorbemerkung:
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Die Werte meines Gutachtens gelten fir
den derzeitigen Zustand der Baulichkeiten.

Das Vorliegen einer Baugenehmigung und
ggbfs. die Ubereinstimmung des ausgefiihrten
Vorhabens mit der Baugenehmigung, dem
Bauordnungsrecht und der verbindlichen
Bauleitplanung wurde auftragsgemaf nicht
uberprift.

Bei dieser Wertermittlung wird daher die
formelle und materielle Legalitat der vor-
handenen baulichen Anlagen und Nutzungen,
sowie ggbfs. nachtraglich eingefugter Bauteile,
die eine Genehmigungsfahigkeit erfordern,
vorausgesetzt.

Baugrund- und Bodenuntersuchungen wurden
im Rahmen dieser Verkehrswertermittlung
nicht durchgefihrt.

Hinweise auf Gefahrdung des Objektes durch
Grundwasser-, Hochwasser- oder Bergsenkungs-
und Bergdruckschaden liegen nicht vor.
Altlasten sind nicht bekannt. Es werden unge-
storte, kontaminierungsfreie Bodenverhaltnisse
(Altlastenfreiheit) unterstellt.

Untersuchungen Uber eine ggbfs. vorhandene
Bodenkontamination liegen nicht vor.

Eine evtl. festzustellende Bodenkontamination
musste durch spezielle Fachleute ermittelt
werden. Ein gesondertes Gutachten wére zu
erstellen, wobei die Wertminderung aufgrund
der Bodenkontamination entsprechend sein
musste.

Mdogliche Auswirkungen auf den Verkehrs-
wert bleiben unbertcksichtigt.
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Der Sachverstandige priift nicht die Richtigkeit
der Daten und Inhalte eines ggbfs. vorgelegten
Energieausweises.

Vorsorglich wird darauf hingewiesen, dass
vom Sachverstandigen keine Funktionspri-
fungen der technischen Einrichtungen
(Heizung, Wasserversorgung, Elektro, usw.)
vorgenommen wurden;

im Gutachten wird die Funktionsfahigkeit
unterstellt.

Weiterhin wurden keine Baustoff- und Bau-
teilprifungen vorgenommen.

Auch wurden keine Warme- und Schallschutz-
eigenschaften und keine Standsicherheit
uberprift.

Alle Feststellungen erfolgten nur durch die
Inaugenscheinnahme bei der Ortsbesichtigung.

Untersuchungen auf pflanzliche und
tierische Schéadlinge, sowie tber gesund-
heitsschadigende Stoffe in Baumaterialien
(wie z. B. Asbest, Formaldehyd, Lindan,
usw.), wurden nicht durchgefihrt.
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A. Beschreibung der Hof- und Gebaudeflache, sowie der AulRenanlagen

Ortliche Lage:

ErschlieBungszustand:

Allgemeiner Zustand
des Grundstuiickes:

Das bebaute Grundstiick Nr. 470/3 liegt als
Eckgrundstlck in Hohr-Grenzhausen an einer
Anliegerstralie.

Die Kleinstparzelle Nr. 480/8 liegt unmittelbar
zwischen dem Hauptgrundsttick und der An-
liegerstraRe.

Darauf steht ein Teil der Einfriedungsmauer.

Versorgungs- und Entsorgungsleitungen,
wie Strom, Wasser und Abwasser, sind
vorhanden.

Das Hauptgrundsttick ist mit einem 2.- Familien-
Wohnhaus bebaut.

Die Eingangstreppenanlage ist aus Betonstein.

Die Stufen sind starker gerissen und ausge-
brochen.

Die Zufahrt zur im Keller liegenden Garage
ist mit Verbundsteinen befestigt.

Das Grundstlick ist zur AnliegerstralRe mit einer
halbhohen Natursteinmauer eingefriedet.
Diese ist starker ausgebrochen und schadhaft.

Auf der Mauer ist ein Eisengitter angebracht.

Die hintere Grundstuicksgrenze ist tlw. mit einer
lebenden Hecke eingefriedet.



B. Beschreibung der Baulichkeiten

Vorbemerkung:
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Die sonstige Freiflache besteht aus einer ver-
wilderten und vernachléssigten Grasflache.

Die AulRenanlagen bieten einen sehr einfachen
und ungepflegten Eindruck.

Die nachfolgende allgemeine Baubeschrei-
bung bezieht sich auf die offensichtlichen und
vorherrschenden Ausfuhrungen und Aus-
stattungen und erhebt keinen Anspruch auf
Vollstandigkeit.

In Teilbereichen kbnnen Abweichungen vor-
liegen, die dann allerdings nicht werterheblich
sind.

Angaben tber nicht sichtbare Bauteile beruhen
auf Angaben aus den vorliegenden Unterlagen,
Hinweisen wahrend des Ortstermins oder dem
Bauniveau entsprechenden Annahmen und sind
deshalb unverbindlich.

Die Gebdaudebeschreibung erfasst die fur
die Bewertung wesentlichen Merkmale.

Baumangel und Bauschaden wurden nur
soweit aufgenommen, wie sie zerstérungs-
frei, d.h. augenscheinlich zum Zeitpunkt
der Ortsbesichtigung erkennbar waren.
Die Kosten fir deren Beseitigung kdnnen
nur Uberschlaglich geschatzt werden.

Vorhandene Abdeckungen von Wand-,
Boden- und Deckenflachen wurden nicht
entfernt.



Baujahr:

Bauausfuhrung:
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Evtl. durch Einrichtungsgegenstande,
Maschinen, gelagerte Materialien oder
Bepflanzungen verdeckte Schéden sind
daher in diesem Gutachten nicht erfasst
und bedurfen der Untersuchung und Be-
wertung, ebenso wie bei pflanzlichen,
tierischen und toxischen Schadigungen,
durch Spezialunternehmen, bzw. -gutach-
tern.

Dies gilt auch bei statischen Problemen
oder sog. Rohrleitungs- und Rostfral.

1938

Fundamente und Bodenplatte sind betoniert.

Die AulRenwande sind aus Bruch- und Bimsstein.
Die Aullenfassade ist beim Kellergeschoss aus
Naturstein und bei den oberen Geschossen aus

Verputz.

Die Fenster sind aus Kunststoff mit Isolierver-
glasung.

Das Walmdach ist mit Pfannen eingedeckt.
Die Haustdir ist aus Holz.

Vom Erd- ins Kellergeschoss fiihrt eine Beton-
treppe.

Die Treppe zum Obergeschoss ist aus Holz.

Zum Dachgeschoss gelangt man tber eine Holz-
leiter.



Raumaufteilung:

Brutto-Rauminhalt:

Wohnflache:

Bauzustand am Schétzungstag:
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Die FuRbodenbeldge sind aus Holzdielen und
geringfugig aus Keramikfliesen.

Die Beheizung der R&ume wird mit zwei Kamin-
6fen vorgenommen.

Die Wande sind verputzt.

Die Decken sind mit einem Anstrich versehen,
bzw. mit Holz verkleidet.

Die Innentiren sind aus Holz und lackiert.
Siehe Grundrisse im Anhang.

1.039 m3 gemél DIN 277

(die Mal3e wurden meinem Gutachten
1/2/M/2020 entnommen).

193,55 m? gemall DIN 283

(die Malie wurden meinem Gutachten
1/2/M/2020 entnommen).

Das Gebéaude bietet einen massiven, abgenutzten,
vernachléssigten und schadhaften Eindruck.

Die Kellerwéande sind feucht.
In den AuRRenwanden sind Setzrisse erkennbar.

Der AulRenputz ist schadhatft.



C. Schatzung der Werte

Vorbemerkung:
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An den Dachiiberstdnden zeigen sich groRere
Nasseschaden, die auch den Aulienputz groR-
flachig geschédigt haben.

Das Einfahrts-Garagentor ist angefault und
starker schadhatft.

Das Dach ist undicht.

Innenttiren, Bodenbelédge, Wande und Decken
sind abgenutzt.

Die Haustlr ist schadhaft.

In der Schatzungslehre unterscheidet man
drei verschiedene Verfahren zur Ermittlung
des Verkehrswertes von unbebauten und be-
bauten Grundstiikken, ndmlich das Ver-
gleichswertverfahren, das Ertragswert-
verfahren und das Sachwertverfahren.

Das Vergleichswertverfahren kann dort
angewendet werden, wo zum einen Kauf-
preise geeigneter Vergleichsgrundstticke

in ausreichender Zahl bekannt sind und zum
anderen die Grundstiicke vergleichbar sein
mussen. Zumindest mussen sich die Unter-
schiede in den wertbildenden Faktoren er-
mitteln und ausgleichen lassen.

Das Vergleichswertverfahren ist deshalb
fur die Ermittlung des Verkehrswertes un-
bebauter Grundstiicke besonders geeignet.
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Inwieweit das Vergleichswertverfahren
auch zur Ermittlung des Verkehrswertes
von bebauten Grundstiicken herangezogen
werden kann, ist dagegen umstritten.

Das Vergleichswertverfahren bei bebauten
Grundsticken kann nur dann angewendet
werden, wenn zwischen den Vergleichs-
grundstlicken und dem Bewertungsobjekt

in allen wertrelevanten Merkmalen, wie
Wohnlage, Baujahr, Grof3e und Ausstattung,
groRe Ubereinstimmung besteht (vergl.
Rossler, Langner, Simon, Kleiber, Joeris,
Simon 8. Aufl., S. 35/36).

Besteht diese Ubereinstimmung nicht, so
wird bei der Ermittlung des Verkehrswertes
von bebauten Grundstticken entweder das
Ertragswertverfahren oder das Sachwert-
verfahren angewendet.

Dabei dirfen die Wertermittlungsverfahren
jedoch nicht miteinander verknlpft werden.
Eine schematische Bestimmung des Ver-
kehrswertes aus dem arithmetischen Mittel
der angewandten Verfahren darf also nicht
stattfinden.

Bei dem Objekt handelt es sich nicht um ein
klassisches Zinsobjekt, welches zur Ertrags-
erzielung durch Vermietung und Verpachtung
bestimmt ist.

Zur Ermittlung des Verkehrswertes kommt
daher das Sachwertverfahren in Frage (vergl.
Rossler, Langner, Simon, Kleiber, Joeris,
Simon 8. Aufl., S. 37/38).
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1. Bodenwert

a) Flur 9, Nr. 470/3

Lt. Auszug aus der Bodenrichtwertkarte des zustandigen Katasteramtes Westerburg,
betrug der Preis fur Baugrund, in der Lage des Schétzobjektes, per letzter Festschreibung
01.01.2022, einschlieBlich aller bis dahin féalligen Ausbaubeitrdge, € 130,00/m?.

Den heutigen Bodenwert schétze ich ebenfalls auf € 130,00/mz.

GroRe des Grundstickes: 682 m2

Wert des Grund und Bodens: 682 m2 x € 130,00/m?2 € 88.660,00

b) Elur 9, Nr. 480/8

Bei diesem Grundstiick handelt es sich um eine Kleinstparzelle, die fur sich allein
nicht bebaubar ist.

Die Fachliteratur spricht daher von einer ,,unselbstandigen Teilflache*.

Eine sinnvolle Nutzung ergibt sich nur bei einer Zusammenlegung mit dem benach-
barten Hauptgrundsttick.

Da der Kéuferkreis in diesem Fall stark eingeschrankt ist, wird ein Abschlag vom
zugrunde gelegten Bodenrichtwert vorgenommen.

Ich schatze daher den m2 auf € 30,00.

Da diese Kleinstparzelle mit einem Teil der Einfriedungsmauer bebaut ist, wird ein
Zuschlag von € 70,00 vorgenommen.

Der Gesamtwert betragt somit: £ 100,00
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2. Gebaudewert

Das Wohnhaus wurde in 1938 erbaut. Somit war es zum Stichtag 85 Jahre alt.
Die gewohnliche Lebensdauer wird auf 80 Jahre geschatzt.

Ich schatze die wirtschaftliche Restnutzungsdauer zum Stichtag, gemessen am
Bauzustand und nach notwendigster Beseitigung der Mangel/Schaden, noch auf
30 Jahre.

Das fiktive Alter betragt somit 50 Jahre.

Baupreis im Basisjahr 2010 fir diese Bauart = € 225,00/m3.

Der Baupreisindex betrug zum Stichtag 177,8/100, bezogen auf 2010 (letzter vor
dem Stichtag veroffentlichter Stand: I1. Quartal 2023; Quelle: Statistisches Bundes-
amt Wiesbaden).

Brutto-Rauminhalt; 1.039 m3

1.039 m3 x € 225,00/m3 x 177,8/100 € 415.652,00
abzlglich linearer Altersabschreibung 62,50 % = € 259.783,00

abztglich Abschlag fir Méngel/Schéden, soweit
erkennbar € 90.000,00

zuziglich Vordach/Balkongeléander, als besondere
Bauteile, zum Zeitwert € 2.000,00

€ 67.869,00
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3. Anlagen zum Zeitwert
Anschluss an die Ver- und Entsorgungsleitungen
(vom Hausanschluss bis an das 6ffentliche Netz),
Eingangstreppenanlage, Garagenzufahrt,
Grundstuckseinfriedung, Sonstiges € 10.000,00
abztglich Abschlag fur Méngel/Schéden,
soweit erkennbar € 10.000,00
€ 0,00
4. Baunebenkosten
Zu den Baunebenkosten gehdren z.B. die Kosten
fir die Planung und Baudurchfiihrung, sowie die
Kosten von Verwaltungs- und Behordenleistungen
(z.B. Baugenehmigungsgebdihren).
Die anteiligen Baunebenkosten schétze ich
auf 12 % von € 67.869,00 (ohne Bodenwert) € 8.144,00
Zusammenstellung des Sachwertes (Flur 9, Nr. 470/3)
Bodenwert € 88.660,00
Bauwert Wohnhaus € 67.869,00
Anlagen zum Zeitwert € 0,00
Baunebenkosten € 8.144,00
Sachwert € 164.673,00
Sachwert, gerundet € 164.700,00
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Verkehrswert, abgeleitet aus dem Sachwertverfahren

Nach der Legaldefinition in § 194 des Baugesetzbuches wird der Verkehrswert
»adurch den Preis bestimmt, der in dem Zeitpunkt, auf den sich die Ermittlung
bezieht, im gewdhnlichen Geschéftsverkehr nach den rechtlichen Gegebenhei-
ten und tatsachlichen Eigenschaften, der sonstigen Beschaffenheit und der Lage
des Grundstlickes oder des sonstigen Gegenstandes der Wertermittlung ohne
Ricksicht auf ungewdhnliche oder personliche Verhaltnisse zu erzielen wére*.

Aufgrund des aufReren Eindruckes, des Bauzustandes, des Standortes, der zum
Stichtag vorherrschenden Immobilien-Marktlage und der Kreditzinsen, halte ich,
insgesamt gesehen, folgenden Marktanpassungszuschlaqg fiir angemessen:

10 % von € 265.500,00 * = € 26.600,00 (gerundet)

(vergl. Rossler, Langner, Simon, Kleiber, Joeris, 8. Aufl., S. 465 ff, sowie
Landesgrundstiicksmarktbericht Rheinland-Pfalz 2023, Tabelle 4.2-9, die im
Anhang beigefiigt ist).

*) Der gewahlte Zuschlag ist vom Sachwert vorzunehmen. Hierbei muss jedoch
der ermittelte Sachwert von € 164.700,00 um die darin bercksichtigten
stichtagsnahen erforderlichen Investitionen fuir Mangel/Schéden in Héhe von
€ 90.000,00 + den darauf anfallenden Baunebenkosten von 12 % = € 10.800,00

bereinigt, d. h. um € 100.800,00 erhoht werden, da diese vom Erwerber zusatzlich

zum Kaufpreis aufzubringen sind.

Nach Addition des Marktanpassungszuschlages ist sodann der Wert um die
stichtagsnahen erforderlichen Investitionen in H6he von € 100.800,00 zu
korrigieren, d.h. zu ermaRigen.
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Somit schatze ich folgenden Verkehrswert, abgeleitet aus dem Sachwert-

verfahren:
Sachwert, wie errechnet € 164.700,00
+ Mangel/Schaden

(inkl. Baunebenkosten) € 100.800,00
Vorlaufiger Sachwert € 265.500,00
+ 10 % Marktanpassungszuschlag rd. € 26.600,00
Vorlaufiger méngel- und schadensfreier Verkehrswert € 292.100,00

. Méngel/Schéaden
(inkl. Baunebenkosten) € 100.800,00

€ 191.300,00

(i. W.: Einhunderteinundneunzigtausenddreihundert Euro).

Anmerkung zum Marktanpassungszuschlag:

Die im Anhang beigefligte Sachwertfaktorentabelle It. dem Landesgrundstiicksmarkt-
bericht des Oberen Gutachterausschusses beim Landesamt fiir Vermessung und
Geobasisinformation Rheinland-Pfalz, Koblenz, nennt bei einem vorlaufigen Sachwert
von € 265.500,00 einen Sachwertfaktor von 1,22 bei einem Bodenrichtwertniveau von
€ 130,00/m2 (in dem Marktsegment 3) nach der letzten Erhebung zum Stichtag
01.01.2022.

Dieser Sachwertfaktor entspricht einem Zuschlag von 22 %.

Mit der Einflhrung der Marktsegmente ab 01.01.2020 wurde ein grundlegender
Wechsel in der Auswertemethode durch den Oberen Gutachterausschuss eingeleitet.



Werner Kretz
»°  Diplom-Betriebswirt

7=
%

Blatt 18

Bisher wurden flr die Ableitung der Sachwertfaktoren, Liegenschaftszinssétze, Ver-
gleichsfaktoren und Indexreihen durchweg die Daten fir jeden Teilmarkt einer
landesweiten Gesamtauswertung unterzogen, d.h. gemeinsam fiir alle Regionen
und tber alle Bodenwertniveaus hinweg.

Um die ortlichen Marktgegebenheiten weiter zu verbessern, wurden, z.B. an die
Sachwertfaktoren, regionale Zu- bzw. Abschl&ge angebracht, die Giberwiegend empirisch
ermittelt wurden.

Da sich die Nachfrage nach Wohnimmobilien von Anfang 2022 bis Herbst
2022 weiter erhoht hat und ab Herbst 2022 bis zum Stichtag die Nachfrage
zurickgegangen ist und der unattraktive uflere Eindruck, sowie die erheb-
lichen Mangel/Schaden die potentielle Nachfrage weiter reduzieren, halte
ich einen Sachwertfaktor von 1,10, entsprechend einem Zuschlag von 10 %
fir sachlich angemessen.

Bei dem unbebauten Grundstiick Nr. 480/8 halte ich weder einen Abschlag noch
Zuschlag flir angemessen.

Der Verkehrswert dieses Grundstiuckes betragt somit:

€ 100,00

Der Gesamt-Verkehrswert beider Grundstiicke betrédgt somit:

€ 191.300,00
€ 100,00

€ 191.400,00

(i. W.: Einhunderteinundneunzigtausendvierhundert Euro).
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Begriffsdefinitionen und Erlauterungen zu den Wertansatzen in der
Sachwertermittiung

Ubliche Gesamtnutzungsdauer

Die ibliche Gesamtnutzungsdauer (gewoéhnliche Lebensdauer) ergibt sich aus
der fur die Bestimmung der Normalherstellungskosten gewéhlten Gebaudeart,
sowie dem Geb&udeausstattungsstandard.

Restnutzungsdauer (8 6 Abs. 6 ImmoWertV)
Als Restnutzungsdauer ist die Differenz aus blicher Gesamtnutzungsdauer
und tatsdchlichem Lebensalter am Wertermittlungsstichtag zu Grunde gelegt.

Diese wird allerdings dann verlangert (d. h., das Geb&ude wird fiktiv verjingt),
wenn beim Bewertungsobjekt wesentliche Modernisierungsmafnahmen durch-
gefuhrt wurden oder in den Wertermittlungsansatzen unmittelbar erforderliche
Arbeiten zur Beseitigung des Unterhaltungsstaus, sowie zur Modernisierung in
der Wertermittlung als bereits durchgefihrt unterstellt werden.

Herstellungskosten (8 22 ImmoWertV)

Zur Ermittlung der Herstellungskosten sind die gewdhnlichen Herstellungskosten
je Flachen-, Raum- oder sonstiger Bezugseinheit (Normalherstellungskosten) mit
der Anzahl der entsprechenden Bezugseinheiten der baulichen Anlagen zu verviel-
fachen.

Normalherstellungskosten sind die Kosten, die marktiblich fir die Neuerrichtung
einer entsprechenden baulichen Anlage aufzuwenden waren.

Mit diesen Kosten nicht erfasste einzelne Bauteile, Einrichtungen oder sonstige
Vorrichtungen sind durch Zu- oder Abschlége zu berticksichtigen, soweit dies dem
gewohnlichen Geschaftsverkehr entspricht.

Zu den Normalherstellungskosten gehdren auch die Ublicherweise entstenenden
Baunebenkosten, insbesondere Kosten fir Planung, Baudurchfiihrung, behordliche
Prifungen und Genehmigungen. Ausnahmsweise kénnen die Herstellungskosten
der baulichen Anlagen nach den gewohnlichen Herstellungskosten einzelner Bau-
leistungen (Einzelkosten) ermittelt werden.
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Alterswertminderung (8 23 ImmoWertV)

Die Alterswertminderung ist unter Berlcksichtigung des Verhéltnisses der Rest-
nutzungsdauer (8 6, Absatz 6, Satz 1 der ImmoWertV) zur Gesamtnutzungsdauer
der baulichen Anlagen zu ermitteln. Dabei ist in der Regel eine gleichmaRige
Wertminderung zugrunde zu legen. Gesamtnutzungsdauer ist die bei ordnungs-
gemaler Bewirtschaftung tbliche wirtschaftliche Nutzungsdauer der baulichen
Anlagen.

Ist die bei ordnungsgeméliem Gebrauch Ubliche Gesamtnutzungsdauer der bau-
lichen Anlagen durch Instandsetzungen oder Modernisierungen verlangert worden
worden oder haben unterlassene Instandhaltung oder andere Gegebenheiten zu
einer Verkirzung der Restnutzungsdauer gefuhrt, soll zur Bestimmung der Wert-
minderung wegen Alters die gednderte Restnutzungsdauer und die fir die bau-
lichen Anlagen ubliche Gesamtnutzungsdauer zu Grunde gelegt werden.

Baupreisindex

Die Anpassung der Herstellungskosten aus dem jeweiligen Basisjahr an die allge-
meinen Wertverhaltnisse am Wertermittlungsstichtag erfolgt mittels dem Verhalt-
nis des Baupreisindexes am Wertermittlungsstichtag und dem Baupreisindex im
Basisjahr (= 100). Der Baupreisindex wird 1/4-jahrlich ermittelt und vertffentlicht.

Baumangel/Bauschaden

Die Wertminderung wegen Baumangel und Bauschaden ist nach Erfahrungs-
sétzen oder auf der Grundlage der fur ihre Beseitigung am Wertermittlungsstich-
tag erforderlichen Kosten zu bestimmen, soweit sie nicht bereits bei der Alters-
abschreibung berlcksichtigt wurden.

Unter Baumaéngel verstent man Fehler, die durch mangelhafte Planung, bzw.
Ausfiihrung dem Gebaude bereits von Anfang an anhaften.

Bauschéden entstehen durch nachtragliche &uRere Einwirkungen oder durch unter-
lassene Unterhaltungsaufwendungen. Auch konnen Bauschaden auf Folgen von Bau-
mangeln zuriickzufihren sein.

Behebbare Mangel/Schaden werden auf der Basis der Kosten geschatzt, die zu ihrer
Beseitigung aufzuwenden sind. Dabei kann der Sachverstandige die tatsachlich
erforderlichen Aufwendungen nur tberschléglich schatzen, da das Objekt nur
augenscheinlich, d.h. zerstérungsfrei untersucht wird und keine grundsatzliche
Bauschadensbegutachtung erfolgt.
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Hierzu wére die Beauftragung eines Bauschadens-Sachverstdndigen notwendig.
Angaben Uber die H6he der Mangel/Schaden basieren ausschlieRlich auf einer
Inaugenscheinnahme beim Ortstermin ohne jegliche differenzierte Bestandsauf-
nahme, Vorplanung und Kostenschétzung.

Zu-/Abschlage

Hier werden Zu- bzw. Abschldge zu den Herstellungskosten des Normgebaudes
beriicksichtigt. Diese sind aufgrund zusétzlichem, bzw. mangelndem Gebdaude-
ausbau des zu bewertenden Geb&udes gegeniiber dem Ausbauzustand des
Normgeb&udes erforderlich (bspw. Keller- oder Dachgeschossteilausbau).

Besonders zu veranschlagende Bauteile und (Betriebs-) Einrichtungen.

Die in der Rauminhalts- bzw. Gebaudeflachenberechnung nicht erfassten und
damit im Wert des Normgebéaudes nicht berticksichtigten wesentlich wertbe-
einflussenden besonderen Bauteile und (Betriebs-) Einrichtungen werden
pauschal erfasst. Hierzu gehdren z. B. KellerauBentreppen, Eingangstreppen
und Eingangsuberdachungen, ggf. auch Balkone und Dachgauben.

Weiterhin gehoren zu den besonderen Einrichtungen auch innerhalb der Ge-
baude vorhandene Ausstattungen und i. d. R. fest mit dem Geb&ude verbundene
Einrichtungen, die in vergleichbaren Gebauden nicht vorhanden sind (z. B.
Sauna im 1.-Familien-Wohnhaus).

AuBenanlagen

Die wesentlich wertbeeinflussenden Aulienanlagen werden pauschal in ithrem
Zeitwert geschatzt. Grundlage sind die in der einschlégigen Fachliteratur ange-
gebenen Erfahrungswerte fir durchschnittliche Herstellungskosten.

Bei alteren und/oder schadhaften AulRenanlagen erfolgt die Zeitwertschéatzung
unter Bertcksichtigung diesbeziglicher Abschlége.

Baunebenkosten (8§ 22 Abs. 2 ImmoWertV)

Die Baunebenkosten werden prozentual als Funktion der Gesamtherstellungs-
kosten einschlieBlich der Herstellungskosten der Nebenbauteile, sowie der be-
sonderen (Betriebs) Einrichtungen und AuRenanlagen bestimmit.

Ihre HOhe h&ngt von der Gebaudeart, vom Gesamtherstellungswert der baulichen
Anlagen sowie dem Schwierigkeitsgrad der Planungsanforderungen und damit
von der Bauausfiihrung und der Ausstattung der Geb&ude ab.
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Sachwert
Der Sachwert wird durch die Addition des Bodenwerts, der baulichen Anlagen,
der sonstigen Anlagen und der Baunebenkosten ermittelt.

Sachwertfaktor

Die Ableitung des Verkehrswerts aus dem Sachwert hat sich an der jeweiligen
Lage auf dem Grundstticksteilmarkt zu orientieren. Anhand stichtagsnaher Kauf-
preise vergleichbarer Grundstticke wird auf die Auswertungen des zustandigen,
bzw. benachbarter Gutachterausschiisse, sowie auf bundesweite Erfahrungs-
werte und eigener Erfahrungssétze zurlickgegriffen.

Es bestehen gesicherte Erkenntnisse darlber, dass das Verhéltnis des Kauf-
preises zum Sachwert zu einem grof3en Teil von der Lage des Objekts ab-
héngt. Das bedeutet, dass fiir Objekte mit gleichen Sachwerten in unterschied-
lichen Lagen, bzw. flr Objekte mit unterschiedlichen Sachwerten in gleichen
Lagen durchaus verschieden hohe Marktangleichungszu- oder -abschlége ge-
macht werden mdissen.

Besondere objektspezifische Grundstiicksmerkmale (8 8 Abs. 2 und 3 ImmoWertV)
Nach der ImmoWertV sind nach der vorgenommenen Marktanpassung noch die ,,be-
sonderen objektspezifischen Grundstiicksmerkmale* zu berlicksichtigen.

Hierzu gehdren hauptsachlich vorhandene Baumangel und Bauschéaden.
Weiterhin kénnen auch eine wirtschaftliche Uberalterung, ein Giberdurchschnittlicher

Erhaltungszustand und grundstlicksbezogene Rechte und Belastungen, sowie beson-
dere Ertragsverhaltnisse objektspezifische Grundstiicksmerkmale darstellen.
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Weitere Angaben It. Anfrage des Amtsgerichts

a) Verkehrs- und Geschéftslage
Mittlere Lage.

b) Baulicher Zustand und notwendige Reparaturen
Das Geb&ude bietet einen massiven, abgenutzten, vernachlassigten und schadhaften
Eindruck. Die Kellerwande sind feucht. In den AuRenwénden sind Setzrisse erkenn-
bar. Der AulRenputz ist schadhaft. An den Dachiiberstdnden zeigen sich groRRere
Nasseschaden, die auch den AuBenputz grol3flachig geschadigt haben. Das Einfahrts-
Garagentor ist angefault und starker schadhaft. Das Dach ist undicht. Innenttren,
Bodenbelége, Wande und Decken sind abgenutzt. Die Haustlr ist schadhaft. Die
Stufen der Eingangstreppenanlage sind starker gerissen und ausgebrochen. Die
Grundstlicks-Einfriedungsmauer ist starker ausgebrochen und schadhaft.

¢) Bauauflagen oder baubehoérdliche Beschrankungen oder Beanstandungen
Keine.

d) Verdacht auf Hausschwamm
Hausschwamm nicht festgestellt.

e) Verwalter nach dem WEG
Entfallt.

f) Mieter/Pachter
Entfalit.

g) Wohnungsbindung
Keine

h) Gewerbebetrieb
Entfallt.

1) Maschinen oder Betriebseinrichtungen
Nicht vorhanden.

j) Zubehor im Sinne der 88 97 und 98 BGB
Nicht vorhanden.

k) Liegt ein Energieausweis, bzw. Energiepass im Sinne der EnEV vor
Nicht vorhanden.
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Versicherung

Vorstehendes Gutachten habe ich nach Prifung des Objektes nach bestem
Wissen und Gewissen angefertigt.

Fur das Gutachten beanspruche ich den ges. Urheberrechtsschutz.
Zitieren, Vervielfaltigen, Weitergeben, oder eine VVerwertung durch Dritte
ist nur mit meiner schriftlichen Zustimmung gestattet. Das Gutachten ist
nur flr den Auftraggeber und den angegebenen Zweck bestimmt.

Das Gutachten umfasst einschlie8lich Bilder, Grundrisse/Schnitt, Bodenricht-
wertkarte und Sachwertfaktorentabelle 41 Blatter und ist in 7 schriftlichen Aus-
fertigungen, einschliel3lich einer Ausfertigung fir meine Akten, erstellt.

Dipl.-Betriebsw.
Werner Kretz
Sachverstandiger fir
Bewertung von
bebauten und unbebauten
Grundstiicken

Pottum, den 23. September 2023
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Ansicht von Westen

Ansicht von Westen (Garage)
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Ansicht von Siidosten

Ansicht von Siden
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Dachboden
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Zimmer
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Treppenhaus
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Zimmer
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Badezimmer 1

Badezimmer 2
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Schéaden
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Balkonoberflache

Kellergeschoss
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Freiflache
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Auszug aus den Geobasisinformationen
Bodenrichtwertkarte

) . VERMESSUNGS- UND
Stichtag der Bodenrichtwertermittiung 01.01.2022 KATASTERAMT

WESTERWALD-TAUNUS
Hergestellt am 16.08.2023

Gutachterausschuss fiir
Flurstiick: 47013 Gemeinde: Hohr-Grenzhausen Grundstiickswerte fir
Flur: g Landkreis: Westerwaldkreis den Bereich Westerwald-
Gemarkung:  Hahr (0675) Taunus

Geschiftsstelle

Jahnstralie 5

56457 Westerburg

Datengrundlage: Gecbasi der Ve
Bodenrichiwerte sind urheberechtiich geschiitzt.

und ltung b1:2000 oo
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Landesgrundstiicksmarktbericht 2023

Marktsegment / Bodenwertniveau [€/m?]
1 2 [3] 4 5 6

- empfohlener An-
| wendungsbereich 2080 40-130  50-260  80-340  160-540  310-1050
vorldufiger
sachwert [€] 40 75 135 215 300
75.000 -
100.000
125.000 1.06
150.000 1,02 1,40 1,51 1,60
175.000 0,98 107 1,35 146 155
200,000 0,96 1,3 131 1,41 1,50
225.000 0,93 1,10 1,27 1,38 1,46 1,69
250.000 0,91 1,07 1,24 1,34 1,43 1,63
~ |zrso00 | 090 105 |2 131 1,40 159
300.000 0,88 1,03 s 129 137 155 |
325000 0,87 1,01 1,06 127 135 15
350.000 0,85 0,99 1,14 1.25 1,33 1,48
375.000 0,84 0,98 12 1,23 1,30 1,45
400.000 0,83 0,96 1,10 1,21 1,29 1,43
425.000 0,82 0,95 1,09 119 1,27 1,40
450.000 0,81 0,94 1,07 1,18 1,25 1,38
475.000 0,80 0,92 1,06 16 1,24 136
500000 079 097 1,04 1,15 1,22 134
525.000 078 0,90 1,03 114 1,21 1,32
550.000 0,78 0.89 1,02 102 1,20 1,30
~ 575.000 077 088 1,01 1M 119 1,28
600.000 o088 100 110 107 127
~ 625.000 - 099 109 1,6 1,25
| 650000 —— 0% 108 115 124
: 675.000 ) 0,97 1,07 1,14 122
~ 700.000 0,96 1,06 113 121
725.000 0,95 1,06 1,13 1,20
750.000 1,05 112 119
775.000 1,71 18
800.000 _ ) _ 1,10 1,17
825000 s IS 109 s
850.000 1,14
875.000 2
~ 900.000 - - - - - 13|
925.000 - _ _ 112
. esee00 . _n
975.000 1,10
1.000.000 1,09
1.025.000 1,08

Tab, 4.2-9: Sachwertfaktoren fiir mit Ein- und Zweifamilienwohnhéusern bebaute Grundstiicke nach Marktsegmenten fiir ein typi-
sches Bodenwertniveau zum 01.07.2022

124 Oberer Gutachterausschuss fiir Grundstiickswerte fiir den Bereich des Landes Rheinland-Pfalz



	Gutachten Nr. 1/9/M/2023
	den  Verkehrswert  (lt. § 194 BauGB)  eines  bebauten  Grundstückes
	und  einer  Kleinstparzelle  in  56203  Höhr-Grenzhausen,  Bahnhof-


